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§ 6 LStVG. 1964
 LStVG. 1964 - Steiermärkisches Landes-Straßenverwaltungsgesetz 1964

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.07.2024

(1) Läßt sich ein dringendes Verkehrsbedürfnis in anderer Weise ohne unverhältnismäßige Kosten nicht befriedigen

oder wird die Umlegung einer ö4entlichen Straße aus wichtigen Gründen notwendig, so kann auch eine bestehende

Privatstraße auf Antrag einer oder mehrerer Gemeinden oder der Landesregierung von der

Bezirksverwaltungsbehörde oder, wenn sich die Straße auf mehrere politische Bezirke erstreckt, von der

Landesregierung nach Anhören der bisher Berechtigten und Feststellung des unabweislichen Bedürfnisses auf Grund

eines Augenscheines durch Enteignung als ö4entlich erklärt werden. Dabei sind die Vorschriften dieses Gesetzes über

die Entschädigung (§ 50) und über Vorarbeiten (§ 51) entsprechend anzuwenden.

(2) Handelt es sich um eine Privatstraße, die Zwecken einer ö4entlichen Eisenbahn, eines ö4entlichen Flughafens

(Landungsplatzes) oder militärischen Zwecken dient, so ist im Einvernehmen mit der Eisenbahn- oder Luftfahrtbehörde

oder der zuständigen Militärbehörde vorzugehen.

Anm.: in der Fassung (1) LGBl. Nr. 195/1969, LGBl. Nr. 60/2008
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